
Antrag auf Abschluss einer freiwilligen Versicherung, einer freiwilligen Höher-Versicherung oder 
Änderung der freiwilligen Versicherungssumme

Ich beantrage für meine Tätigkeit in dem unter der o. g. Mitgliedsnummer eingetragenen Unternehmen eine freiwillige 
Versicherung gegen die Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten.

Die Höhe der Mindestversicherungssumme richtet sich nach § 53 (4) unserer Satzung. Sie ist eine variable, gleitende 
Mindestversicherungssumme, die automatisch jedes Jahr mit den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestleistungen 
Schritt hält. Zurzeit beträgt die Mindestversicherungssumme 30.000 EUR.
Die Versicherungssumme beträgt gemäß § 53 (3) der Satzung höchstens 84.840 EUR.

Gewünschte Versicherungssumme:  EUR  

 in Worten: EUR  

Die freiwillige Versicherung (§ 52 ff) sowie die Höherversicherung (§ 61 ff) beginnen einen Tag nach Eingang des Antrages 
bei der Berufsgenossenschaft oder auf Wunsch später 1), nicht jedoch rückwirkend.

Die Versicherungen werden mit Ablauf des Monats, in dem ein schriftlicher Antrag bei der Berufsgenossenschaft einge
gangen ist, aufgehoben oder auf eine andere Versicherungssumme umgestellt. Es kann ein späterer Monatserster 1) 
genannt werden.

   
 Ort und Datum  1) Beginn

   
 Unterschrift des Antragstellers  Geburtsdatum

 
 Firmenanschrift

Bemerkung:
Für Jeden, für den eine freiwillige Versicherung abgeschlossen werden soll, ist ein besonderer Antrag auszufüllen; er ist 
eigenhändig zu unterschreiben.

Hinweis nach EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO): 
Das Geburtsdatum wird benötigt, um eine Verwechslung der Personen auszuschließen. Die Verwendung personen
bezogener Daten erfolgt unter Beachtung der EUDSGVO in Verbindung mit den Vorschriften des Sozialgesetzbuches.

Unser Zeichen:  

Name:  

Vorname:  
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